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tollen Kollegen, die mich unterstützen, kann ich beides: Mich
in meinen Job verwirklichen und für mein Kind da sein “für mein Kind da sein.

Tanja W. (Hechingen)
Servicemitarbeiterin

„Vollzeit arbeiten und Familie? Das geht. Dank einem Arbeit-
geber, der auf meine Bedürfnisse als Mutter eingeht und
tollen Kollegen die mich unterstützen kann ich beides: Mich
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W ohnungspolitik steht wieder in der 
Aufmerksamkeit einer breiteren Öf-
fentlichkeit. War das Thema vor zehn 

Jahren noch das Problem einiger weniger dauer-
haft wachsender Großstädte, wie München oder 
Frankfurt am Main, so hat sich die Betroffenheit 
inzwischen auf weite Teile der Bevölkerung in vie-
len Regionen ausgedehnt. Das Wohnen ist teu-
rer geworden. Wer eine Wohnung sucht, muss 
länger suchen. Vor allem im Marktsegment der 
preiswerten Mietwohnungen bestehen in den 
wachsenden Städten und an vielen Universitäts-
standorten deutliche Nachfrageüberhänge. Allein 
mietrechtlicher Schutz vor zu schnell anziehenden 
Mieten kann den zusätzlichen Wohnraumbedarf 
nicht befriedigen.

Mietpreisgebundene Sozialwohnungen fallen 
aus der Bindung. Die Notwendigkeit, die Zahl der 
gebundenen Wohnungen zu erhöhen, macht eine 
Steigerung der Neubauzahlen im sozialgeförder-
ten Mietgeschosswohnungsbau dringend erfor-
derlich. Entsprechend ist es zu begrüßen, wenn 
der Bund sein finanzielles Engagement für die 
soziale Wohnraumförderung weiter verstärkt. Die 
Länder sind aufgefordert, ihre Förderprogramme 
zweckentsprechend auf die aktuellen Bedürfnisse 
auszurichten.

Um den Neubau auszudehnen, werden Flä-
chen benötigt. Hier liegt das Aufgabenfeld einer 
kommunalen Bauland- und Liegenschaftspolitik. 

Kommunale  
Wohnungspolitik
Zur Einführung – Herausforderungen für den  
Wohnungsbau in wachsenden Städten

Autor Dr. Manfred Sternberg

Die Schaffung von Baurechten und die Vergabe 
öffentlicher Grundstücke muss an Konzeptquali-
täten und die Notwendigkeit des sozialen Woh-
nungsbaus geknüpft werden. 

Parallel hat der Wohnungs- und Immobilien-
markt eine wachsende Aufmerksamkeit durch 
Kapitalanleger erfahren, die nach Alternativen 
zu den durch die Niedrigzinsphase unattraktiver 
geworden Geldanlagen suchen. Das führt zu ei-
ner erhöhten Nachfrage nach Immobilien an at-
traktiven Standorten mit einem guten Potenzial 
hinsichtlich ihrer Wertentwicklung. Was auf der 
einen Seite als Wohnungsnot und Mietsteigerung 
wahrgenommen wird, zeigt sich auf der anderen 
Seite als Wertsteigerung und eine gute Baukon-
junktur.

 
Nicht überall und einheitlich 
Wie die Wirtschaftskraft der Regionen und ihre 
Finanzkraft sich auseinanderentwickeln, sind die 
Entwicklungen auf den Wohnungs- und Immobi-
lienmärkten ebenfalls sehr unterschiedlich. Woh-
nungsleerstände und sinkende Immobilienpreise 
bis hin zur Unverkäuflichkeit ererbter Häuser in 
entlegenen ländlichen Regionen zeugen von einer 
ganz anderen Seite des städtischen Wachstums.

Den letzten Schub für die politische Diskussi-
on gab die Zuwanderung der vielen Flüchtlinge, 
die im Jahr 2015 nach Deutschland kamen. Nach 
der notwendigen  Klärung der Fragen der Erstun-

terbringung treten die Fragen einer nachhaltigen 
Wohnmöglichkeit für die auf längere Zeit Bleiben-
den in den Vordergrund. In den ohnehin ange-
spannten Märkten werden die Möglichkeiten der 
Integration der Flüchtlinge in unseren Stadtteilen 
und Quartieren umso schwieriger. 

Hieran knüpft auch die aktuelle Debatte für 
eine „Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlin-
ge“ im Zusammenhang mit dem Integrationsge-
setz an. Wie lassen sich Integration und Wohnen 
besser steuern? Was kann kommunale Politik für 
Stadtentwicklung, Integration und Wohnen tun? 
Dieser Frage und den dafür gegebenen Rahmen-
bedingungen spürt diese Ausgabe der DEMO-
Impulse hinterher.

Gesine Kort-Weiher vom Deutschen Städtetag, 
beleuchtet die Situation auf den Wohnungsmärk-
ten in unseren Städten und die damit verbunde-
nen Anforderungen. Michael von der Mühlen be-
schreibt die Notwendigkeit einer Verzahnung von 
Stadtentwicklungspolitik mit der Wohnungspoli-
tik. Ausgangspunkt der Weiterentwicklung müs-
sen die Quartiere als Ausgangspunkt der Lebens-
welten ihrer Bewohnerinnen und Bewohner sein.

In zwei weiteren Beiträgen wird uns aus der 
konkreten Situation zweier Städte berichtet. Peter 
Ley und Christian Geselle nehmen die Perspekti-
ve der kommunalen Wohnungswirtschaft auf. Sie 
erläutern das „Kasseler Modell“ und dessen Wei-
terentwicklung zu einem ganzheitlichen Konzept 
für die Integration der Flüchtlinge in Kassel. Düs-
seldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel berich-
tet über die vielfältigen Ansätze und Projekte der 
Wohnungs- und Liegenschaftspolitik in der wach-
senden Landeshauptstadt.
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Wachstum der Städte erfordert Impulse 
für den Wohnungsneubau
Das Wohnen in der Stadt erfreut sich zunehmen-
der Beliebtheit: Nach einem längeren Zeitraum der 
Suburbanisierung können viele Groß- und Universi-
tätsstädte etwa seit Mitte der 2000-er Jahre wieder 
– zum Teil deutliche – Bevölkerungszugewinne ver-
zeichnen: Während die Bevölkerung nach einer Stu-
die des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) in den Jahren 2008 bis 2013 im 
Bundesdurchschnitt um 0,09 Prozent zugenommen 
hat, konnten die städtischen Räume 1,12 Prozent Be-
völkerung hinzugewinnen, die Bevölkerung in länd-
lichen Räumen nahm um 1,73 Prozent ab. Insbeson-
dere die Großstädte konnten mit einem Zuwachs 
von durchschnittlich 2,78 Prozent deutliche Bevöl-
kerungszugewinne verzeichnen. Zurückzuführen ist 
diese Entwicklung auf nationale Wanderungsbewe-
gungen und internationale Zuwanderung. 

So erfreulich dieser Trend für die wachsenden 
Städte grundsätzlich ist, für die Bürgerinnen und 
Bürger hat er auch erhebliche Schattenseiten, 
denn Wohnraum in den Wachstumsregionen ist 
knapp und teuer. Die Wohnbautätigkeit hat mit 
der zunehmenden Wohnraumnachfrage durch Be-
völkerungszuwachs und einen anhaltenden Trend 
zu kleineren Haushalten nicht Schritt gehalten. 
Zwar stieg die Zahl der Baufertigstellungen seit 
ihrem Tiefstand im Jahr 2009 mit 158.987 neu 
gebauten Wohnungen kontinuierlich auf 245.325 
Wohneinheiten (WE) im Jahr 2014, blieb aber da-
mit immer noch deutlich hinter dem durch das 
BBSR ursprünglich prognostizierten Neubaubedarf 
von bundesweit 272.000 WE zurück. Infolge der 
Zuwanderung von Flüchtlingen in den beiden ver-
gangenen Jahren wird der jährliche Neubaubedarf 
inzwischen auf 350.000 WE beziffert, nach Schät-
zungen der Immobilienverbände liegt er sogar bei 
bundesweit 400.000 WE.

Hinzu kommt, dass der Wohnraum nicht immer 
dort entsteht, wo er tatsächlich benötigt wird. So 
lagen nach einer Analyse des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln in den zwölf größten deut-
schen Städten die tatsächlichen Neubauzahlen im 
Jahr 2014 – zum Teil deutlich – unter dem prog-
nostizierten Bedarf. Anders als in den wachsenden 
Großstädten und ihren Umlandgemeinden wird 
dagegen in vielen ländlichen Räumen weiterhin 

zu viel gebaut; dort übersteigt die Bautätigkeit 
zum Teil den Baubedarf und trägt zu wachsendem 
Wohnungsleerstand bei. 

Notwendig sind angesichts weiter bestehender 
regionaler Disparitäten auf dem Wohnungsmarkt 
gezielte Impulse für den Neubau – vor allem von 
preiswertem Wohnraum – in den wachsenden 
Städten und Regionen. 

Finanzielle Anreize für den Wohnungsbau
Soweit in den hochpreisigen Städten und Regio-
nen Wohnungen gebaut werden, konzentriert sich 
die Bautätigkeit vor allem auf den Bau von Eigen-
tumswohnungen oder Mietwohnungen im oberen 
Preissegment. Im preiswerten, vor allem im öf-
fentlich geförderten Marktsegment wird deutlich 
zu wenig gebaut. Die Angebotslücke im mittleren 
und preiswerten Marktsegment hat in den letzten 
Jahren zu einer Mietentwicklung geführt, von der 
inzwischen nicht nur einkommensschwache Haus-
halte, sondern auch Haushalte mit mittlerem Ein-
kommen finanziell überfordert werden. So beweg-
ten sich bereits im Jahr 2014 die Angebotsmieten 
für das untere Preissegment in den Metropolen und 
Universitätsstädten bei acht bis neun Euro netto-
kalt (Wohngeld- und Mietenbericht 2014). 

Aufstockung der Fördermittel für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau
Vorrangiges Ziel der gemeinsamen Anstrengungen 
von Bund, Ländern und Gemeinden sollte daher 
sein, den Bau öffentlich geförderter Wohnungen 
auf den angespannten Wohnungsmärkten anzukur-
beln. Insofern ist ausdrücklich zu begrüßen, dass die 
Kompensationszahlungen des Bundes für die sozi-
ale Wohnraumförderung in Höhe von jährlich 518 
Mio. Euro für die Jahre 2016 bis 2019 um weitere 
500 Mio. Euro jährlich aufgestockt wurden und ei-
ne weitere Erhöhung in Aussicht gestellt wurde. Da 
der Einsatz dieser Mittel nicht mehr zweckgebun-
den ist, bleibt allerdings abzuwarten, ob die Länder 
sie in vollem Umfang für die Wohnraumförderung 
einsetzen und zusätzlich eigene Haushaltsmittel zur 
Verfügung stellen. Dies war zumindest in den ver-
gangenen Jahren nicht in allen Ländern der Fall. 

Notwendig sind darüber hinaus auch hinrei-
chend attraktive Förderkonditionen, damit Inves-
titionen in den geförderten Wohnungsbau trotz 

hoher Baupreise, günstiger Rahmenbedingungen 
am Kapitalmarkt sowie des hohen Mietniveaus 
im frei finanzierten Mietwohnungsbau eine Al-
ternative für die Wohnungsunternehmen und 
private Anleger darstellen. Einige Länder, wie z.B. 
Nordrhein-Westfalen, setzen wegen der geringen 
Subventionsvorteile, die eine Darlehnsförderung 
derzeit bietet, auf eine – ergänzende – Zuschuss-
förderung, was zu einer deutlich erhöhten Akzep-
tanz der Förderprogramme beigetragen hat.

Trotz der Aufstockung der Fördermittel, vieler-
orts verbesserter Förderkonditionen und erster Er-
folge in dem Bemühen um eine breitere Akzeptanz 
für den öffentlich geförderten Wohnungsbau muss 
jedoch konstatiert werden: Nur mit Hilfe des ge-
förderten Wohnungsbaus lassen sich die kurzfris-
tig benötigten Fortschritte beim Bau bezahlbarer 
Wohnungen nicht erzielen.

Zusätzliche finanzielle Anreize für den Bau 
preiswerter Wohnungen
Um vor allem wieder mehr private Investoren für 
den Neubau von Mietwohnungen zu gewinnen, 
wird bereits seit längerem über steuerliche Anrei-
ze für den Mietwohnungsneubau diskutiert. Die 
Bundesregierung hat hierzu einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, der sich momentan in der parlamentari-
schen Beratung befindet. Durch die Förderung sol-
len Anreize für den Neubau von Mietwohnungen in 
Gebieten mit angespannter Wohnungslage gesetzt 
werden. Geplant ist eine Sonderabschreibung in 
Höhe von 10 % der Investitionskosten in den ersten 
beiden Jahren ab Herstellung und weiteren 9 % im 
dritten Jahr. Zusammen mit der regulären linearen 
Abschreibung können so innerhalb der ersten drei 
Jahre insgesamt bis zu 35 % der förderfähigen An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten steuerlich gel-
tend gemacht werden. 

Die Sonderabschreibung ist nur auf Mietwohn-
raum anwendbar, dessen Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten 3.000 Euro je qm Wohnfläche nicht 
überschreiten. Bemessungsgrundlage für die Son-
derabschreibung sind maximal 2.000 Euro je qm. 

Die Sonderabschreibung ist zudem begrenzt auf 
Gebiete mit angespannter Wohnungsmarktlage. 
Hierzu gehören Gebiete mit den Mietenstufen IV 
bis VI nach der Wohngeldverordnung sowie Gebie-
te, in denen nach der jeweiligen Landesverordnung 
die Mietpreisbremse Anwendung findet bzw. in de-
nen eine abgesenkte Kappungsgrenze für Bestand-
serhöhungen gilt. 

In der vorgesehenen Form ist die beabsichtigte 
Sonderabschreibung nicht geeignet, zielgerichtet 
Impulse für den Bau preiswerter Wohnungen zur 
Versorgung von Haushalten mit niedrigem bis mitt-
lerem Einkommen zu geben. Zwar werden in dem 
Gesetzentwurf Baukostenobergrenzen vorgege-
ben, um zu vermeiden, dass der Bau von Mietwoh-
nungen im Hochpreissegment subventioniert wird. 
Ganz abgesehen von der Frage, ob die angesetzten 
Obergrenzen nicht zu üppig bemessen sind, ist auf 
diese Weise noch nicht gewährleistet, dass der kos-
tengünstig errichtete Wohnraum auch zu adäqua-

Bezahlbaren  
Wohnraum schaffen
Eine Renaissance des Wohnungsneubaus  
in unseren Städten

Autorin Gesine Kort-Weiher 
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ten Mieten an weniger einkommensstarke Haushal-
te vermietet wird. Daher hat der Deutsche Städte-
tag in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf 
darum gebeten, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren zu prüfen, inwieweit der Ansatz, den Miet-
wohnungsneubau allgemein zu fördern, auf eine 
Förderung für den Bau von Mietwohnungen mit 
Sozialbindung beschränkt werden kann. Mit Hilfe 
von Mietobergrenzen und einer Belegungsbindung 
zugunsten von Haushalten mit geringem bis mittle-
rem Einkommen wäre sichergestellt, dass von den 
Investoren für die großzügig bemessenen Abschrei-
bungen eine Gegenleistung erbracht wird und es 
nicht nur zu Mitnahmeeffekten bei der Realisierung 
ohnehin geplanter Bauprojekte kommt.

Beitrag der Bauland- und  
Liegenschaftspolitik
Finanzielle Förderung tut not, aber mit finanziellen 
Anreizen allein lässt sich der bestehende Wohn-
raummangel nicht beseitigen; Voraussetzung für 
den Neubau von bezahlbarem Wohnraum ist die 
Bereitstellung geeigneter Grundstücke zu ange-
messenen Preisen. Mit ihrer Bauland- und Liegen-
schaftspolitik können die Städte daher maßgeblich 
zu einer Verbesserung der Wohnraumversorgung 
beitragen. Voraussetzung hierfür ist u.a. eine lang-
fristig angelegte strategische Bodenvorratspolitik, 
die die Städte in die Lage versetzt, die Stadtent-
wicklung mit Hilfe eigener Grundstücke zu beein-
flussen. Auf diese Weise lässt sich der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau wirksam unterstützen. 
Statt einer Vergabe zum Höchstpreis erfolgt der 
Verkauf eigener Liegenschaften mittlerweile in 
vielen Städten nach Konzeptqualität. Die Vorgabe 
einer Quote für den geförderten Mietwohnungs-
bau trägt in diesen Fällen dazu bei, dass auf den 
veräußerten Grundstücken neben hochpreisigen 
Eigentums- und Mietwohnungen auch bezahlbarer 
Wohnraum entsteht. 

Aber auch Grundstücke in privatem Eigentum 
können in die Strategie einbezogen werden: Mit 
Hilfe städtebaulicher Verträge lässt sich erreichen, 
dass bei der Ausweisung neuen Baulands oder der 
Überplanung von Gebieten mit Planungsrecht ein 
Teil der Fläche für geförderten oder preiswerten 
Wohnungsbau genutzt wird bzw. alternativ zu be-
stimmende Anteile der Fläche in die Verfügung der 
Stadt übergehen, die dann wiederum für den Bau 
geförderter Wohnungen genutzt werden können. 
So lassen sich die nötigen Investitionen in den öf-
fentlichen Wohnungsbau aktivieren. Zugleich kön-
nen diese Instrumente zur sozialen Mischung in den 
Quartieren beitragen. 

Bis die Bauland- und Liegenschaftspolitik einen 
spürbaren Beitrag zur Versorgung mit bezahlba-
rem Wohnraum leisten kann, ist ein langer Atem 
erforderlich. Durch den Umgang mit städtischen 
Grundstücken kann nur dann auf die Wohnraum-
versorgung Einfluss genommen werden, wenn die 
Städte über eine nennenswerte Zahl eigener Lie-
genschaften verfügen und sie konsequent im Sinne 
ihrer wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen 

Ziele einsetzen. Und die Baulandmodelle mit Quo-
ten für den öffentlich geförderten Wohnungsbau 
lassen sich nicht bei bestehendem Baurecht, son-
dern nur dann anwenden, wenn neues bzw. zusätz-
liches Baurecht geschaffen wird.

Zielkonflikte und Hemmnisse bei  
der Baulandentwicklung
Bei ihrem Bemühen, die benötigten Wohnbauflä-
chen zügig bereit zu stellen, sind den Städten enge 
Grenzen gesetzt. Schwer auflösbare Zielkonflikte 
mit den zweifellos berechtigten Belangen des Um-
welt-, Immissions- und Artenschutzes erschweren 
die Innenentwicklung; Flächensparziele begrenzen 
die Handlungsoptionen für eine ggf. ergänzend 
erforderliche, behutsame Außenentwicklung. Um 
vorhandene Innenentwicklungspotenziale vorran-
gig nutzen zu können, sind planungsrechtliche und 
damit korrespondierende immissionsschutzrechtli-
che Erleichterungen notwendig. Die Arbeitsgruppe 
„Aktive Liegenschaftspolitik“ hat im Rahmen des 
Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen 
hierzu Empfehlungen erarbeitet und u.a. vorge-
schlagen, die Vorgaben der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) dadurch zu flexibilisieren, dass eine 
neue Gebietskategorie „Urbanes Wohngebiet“ ein-
geführt wird, welche flexiblere Nutzungsmischun-
gen als das klassische „Mischgebiet“ ermöglicht. Bei 
allem Bemühen der Städte, die benötigten Wohn-
bauflächen im Innenbereich durch Brachflächen-
nutzung, Nachverdichtungen, Aufstockungen etc. 
verfügbar zu machen, wird sich eine Inanspruch-
nahme von Flächen im Außenbereich nicht immer 
vermeiden lassen. Damit es möglich ist, sich auf die 
Entwicklung solcher Flächen zu konzentrieren, bei 
denen die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer 
gegeben ist und die am schnellsten verfügbar sind, 
soll die Landes- und Regionalplanung den Kommu-
nen nach den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Re-
serven bei der Bemessung des Wohnbauflächenbe-
darfs und der Ausweisung von Wohnbauflächen als 
Planungsalternativen zur Verfügung stellen. 

Fest steht: Angesichts vielfältiger Hürden für die 
Innenentwicklung und der gleichzeitigen Tabuisie-
rung der Außenentwicklung können die Städte der 
berechtigten Erwartung, zusätzliches Wohnbauland 
zügig und rechtssicher bereit zu stellen, kaum ge-
recht werden.

Fazit und Ausblick
Vor dem Hintergrund der vorherrschenden Debatte 
um Schrumpfung und Wohnungsleerstände wurde 
dem Bevölkerungszuwachs und der sich abzeich-
nenden Verknappung des Angebots an bezahlba-
rem Wohnraum in den prosperierenden Regionen 
zunächst zu wenig Beachtung geschenkt. Die oh-
nehin bestehende Mangellage wurde durch die 
große Zahl an Migranten und Flüchtlingen in den 
beiden vergangenen Jahren weiter verschärft. Dies 
führt zu erheblichen Herausforderungen für die 
betroffenen Städte, die nun aufgerufen sind, trotz 
langwieriger Planungs- und Realisierungsphasen 
kurzfristig im Zusammenwirken mit den örtlichen 

Wohnungsmarktakteuren durch massive Auswei-
tung der Neubautätigkeit ausreichend Wohnraum 
zu schaffen. Die Städte sind dabei auf einem guten 
Weg, brauchen hierfür aber finanzielle Unterstüt-
zung und adäquate rechtliche Rahmenbedingun-
gen vor allem im planerischen Bereich und bei der 
Umweltgesetzgebung, die ihnen die erforderlichen 
Handlungsspielräume verschaffen.

Die augenblicklichen Erfahrungen lehren zu-
gleich: Eine erfolgreiche Wohnungspolitik benötigt 
einen langen Atem. Bezahlbarer Wohnraum in an-
sprechender Qualität und in gemischten, attraktiven 
Quartieren lässt sich nicht von heute auf morgen 
schaffen. Daher ist es notwendig, die Versorgung 
mit bezahlbarem Wohnraum als Langfristaufgabe 
stärker in den Blick zu nehmen. Vor allem auf den 
traditionell hochpreisigen (groß)städtischen Woh-
nungsmärkten wird die Nachfrage nach preisgünsti-
gem Wohnraum weiter hoch sein: In vielen Städten 
sind zwischen 40 und 50 % der Bevölkerung nach 
ihrem Einkommen zum Bezug einer Sozialwohnung 
berechtigt. Bundesweit bezogen laut Wohngeld- 
und Mietenbericht 2014 Ende 2013 rund 8% der 
privaten Haushalte Leistungen für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II, 1,7% der Haushalte er-
hielten Wohngeld. Dieser Anteil von rund 10% aller 
Haushalte, die auf finanzielle Hilfen bei ihrer Wohn-
raumversorgung angewiesen sind, wird angesichts 
zunehmender Altersarmut, eines hohen Anteils an 
Beziehern von Niedrigeinkommen sowie einer zu-
nehmenden Spaltung der Gesellschaft in Arm und 
Reich eher noch steigen. Stichworte für die bevor-
stehende Diskussion um mögliche Strategien, Instru-
mente und Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung 
eines ausreichenden Angebots an bezahlbarem 
Wohnraum sind neben einer finanziellen Beteili-
gung des Bundes an der Wohnraumförderung auch 
über 2019 hinaus u.a. die Wiedereinführung der 
Wohnungsgemeinnützigkeit, die Revitalisierung des 
Werkswohnungsbaus, längere Bindungsfristen in 
der öffentlichen Förderung, der Stellenwert öffent-
licher und kommunaler Wohnungsunternehmen, 
die Bedeutung einer langfristig angelegten strate-
gischen Bodenvorratspolitik sowie Baulandmodelle 
mit Quotenvorgaben für den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau. Zu prüfen ist auch, welchen Beitrag 
Bevölkerungsprognosen sowie Wohnungsmarktbe-
obachtungsysteme als „Frühwarnsysteme“ für sich 
abzeichnende Versorgungsengpässe zur Sicherung 
einer angemessenen Wohnraumversorgung leisten 
können. Angesichts zunehmender regionaler und 
örtlicher Disparitäten auf den Wohnungsmärkten 
kommt insbesondere einer kommunalen und regio-
nalen Wohnungsmarktbeobachtung eine besonde-
re Bedeutung zu.

Gesine Kort-Weiher 
Hauptreferentin für Wohnungs- 
wesen beim Deutschen Städtetag 
www.staedtetag.de/fachinformationen/
stadtentwicklung/index.html
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N RW ist ein stark urbanisiertes Bundes-
land. Die Dynamik von Wachstum und 
Schrumpfung, die mit den Entstehungs- 

und Existenzbedingungen der verschiedenen Teil-
regionen verbunden ist, prägt die Aufgaben der 
Stadtentwicklung und damit der Wohnungspolitik. 
Das Ruhrgebiet hat in den vergangenen 40 bis 50 
Jahren eine tiefgreifende Transformation erfahren, 
die noch nicht abgeschlossen ist. Insbesondere die 
Städte entlang des Rheins von Düsseldorf über Köln 
bis Bonn, aber auch mittlere Großstädte wie Aa-
chen, Münster und Bielefeld weisen in den letzten 
Jahren deutliche Zuwächse an Beschäftigung und 
Wohnbevölkerung auf. Die Regionalisierung der 
Arbeitsmärkte hat in den Großräumen von Rhein 
und Ruhr wie auch im Austausch dieser Städte mit 
dem Umland zu einem deutlichen Wachstum des 
Verkehrsaufkommens geführt.

Wohnungspolitik in NRW ist wesentlich auch 
Stadtentwicklungspolitik: Es geht um qualitätsvolles 
Wohnen in lebenswerten Quartieren in allen Teilen 
des Landes. Dabei unterscheiden sich die Aufgaben 
in den verschiedenen Teilräumen des Landes. In den 
wachsenden Regionen gilt es, angemessene Ant-
worten auf quantitative Bedarfe und auf Ballungs-
erscheinungen zu finden (Flächenerschließung- und 
Wohnungsbau, Immobilienpreisentwicklung, sozial-
gerechte Quartiersentwicklung, Infrastrukturbedar-
fe); in den stagnierenden bis schrumpfenden Teil-
regionen des Landes geht es um Stabilisierung und 
Sicherung von Lebensqualitäten und um das Wirken 
gegen Segregation durch Abwanderung.

Die Teilregionen des Landes befinden sich in ei-
nem Transformationsprozess, dessen Bewältigung 
eine Governance erfordert, die sowohl durch for-
melle Verfahren (vom LEP bis zum Bebauungsplan, 
vom Bundesverkehrswegeplan bis zum Planfeststel-
lungsbeschluss) als auch durch informelle Koordi-
nierungsverfahren zwischen Gebietskörperschaften 
und Aufgabenträgern sowie wichtigen Akteuren 
der Raumentwicklung gekennzeichnet ist. Auf der 
Quartiersebene gewinnt die intensive Einbindung 
der Bewohner in die Gestaltung ihres Lebensraumes 
immer mehr an Bedeutung.

Die Wohnungsbauförderung ist ein Baustein in 
dieser Politik. Die unterschiedlichen Aufgaben er-
fordern unterschiedliche Handlungsstrategien. Es 
bedarf differenzierter Unterstützungsangebote, 

Wohnungsbau  
im Quartier 
Verschmelzung von Stadtentwicklungs-  
und Wohnungspolitik

Autor Michael von der Mühlen

um die baulichen, städtebaulichen und sozialen 
Aufgaben in den jeweiligen Quartieren lösen zu 
können und vitale, sozial gemischte und stabile 
Wohnquartiere zu erhalten, zu stärken und ggf. 
auch neu zu schaffen.

Förderansätze in Nordrhein-Westfalen
Die Landesregierung NRW unterstützt mit ihren 
Förderinstrumenten und Förderprogrammen in 
den Bereichen der Wohnungsbau- und Städte-
bauförderung die Kommunen und die Akteure 
vor Ort. Zentrale Rollen spielen neben den Kom-
munen die Eigentümer, die vor allem dann aktiv 
werden (sollten), wenn ihre Wohnungsbestände 
erneuerungsbedürftig sind und deren Vermietbar-
keit gefährdet ist. Weitere zentrale Akteure vor 
Ort sind die Bewohner und Bewohnerinnen, die 
ein vitales Wohnquartier mit Leben füllen, indem 
sie sich einmischen und ihr Quartier mitgestalten. 
Die Kommunen brauchen für solche Standorte 
nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch 
Kooperationspartner, die mit ihnen zusammen die 
Probleme in den Quartieren vor Ort anpacken.

Förderinstrumente und Förderprogramme sind 
dort erforderlich, wo entweder präventiv unter-
stützt werden soll, weil die „Anzeichen“ für so-
ziale und wirtschaftliche Ungleichgewichte oder 
strukturelle Probleme erkennbar sind oder weil 
bereits akuter Handlungsbedarf für soziale, bau-
liche und städtebauliche Verbesserungen besteht. 
Was erforderlich und sinnvoll ist, das können die 
Akteure vor Ort in der Regel am besten einschät-
zen. Sie können Handlungsstrategien entwickeln, 
die die Landesregierung unterstützen kann.

Was aus Sicht des Landes gefordert und geför-
dert wird, orientiert sich an integrierten Konzepten 
und den Kooperationen vor Ort, die auch bereits 
in den Beratungs- und Entwicklungsprozessen, an 
denen das MBWSV beteiligt ist, immer wieder ein-
gefordert werden.

Zur finanziellen Unterstützung der Kommunen, 
Wohnungsunternehmen und lokalen Akteure ste-
hen die Förderinstrumente und -programme im 
Bereich der Städtebauförderung und Wohnungs-
bauförderung für unterschiedliche Quartierstypen 
und abgestuften Handlungsbedarf zur Verfügung.
1. Quartiere (Stadtteile, Siedlungen, Wohnanlagen) 
mit punktuellem Handlungsbedarf: Sie sind oft in 

die Jahre gekommen und ihre Wohnangebote und 
Qualitäten im privaten und öffentlichen Raum ent-
sprechen nicht mehr den aktuellen Wohnbedürfnis-
sen. Hier besteht vorrangig wohnungswirtschaftli-
cher Handlungsbedarf. Die erforderlichen baulichen 
Erneuerungsmaßnahmen können in vielen Fällen 
mit den wohnungspolitischen Förderprogrammen 
des Landes unterstützt werden.
2. Innenstädte, Stadtkerne, Stadtteil- und Ortszen-
tren, die stark von wirtschafts- und sozialstruktu-
rellen Veränderungen und dem demografischen 
Wandel betroffen sind, haben umfassenderen In-
vestitionsbedarf im öffentlichen Raum ebenso wie 
im privaten Gebäudebestand. Hier können Förder-
programme wie Aktive Zentren, Stadtumbau West 
und/oder Soziale Stadt für die kommunalen Inves-
titionen zentral sein. Wichtig für den Gesamterfolg 
der Erneuerungsprozesse ist es, die öffentlichen In-
vestitionen möglichst mit den privaten Investitionen 
von Wohnungsunternehmen ebenso wie von Ein-
zeleigentümern abzustimmen, damit diese sich ge-
genseitig flankieren und gemeinsam stabilisierend 
für das Quartier wirken können. 
3. Immer dann, wenn in solchen „Quartieren mit 
besonderem Handlungsbedarf“ viele junge Men-
schen wohnen, die in Armut groß geworden und 
deren Bildungschancen gering sind, sind gebün-
delte ressortübergreifende öffentliche und private 
Investitionen das Gebot der Stunde. Hier müssen 
Fördermaßnahmen und Finanzierungen auch wei-
terer Ressorts gebündelt werden, die in interminis-
teriellen Arbeitsgruppen abgestimmt werden. 

Einsatzmöglichkeiten von Wohnraum- 
förderung und/oder Städtebauförderung 
Das Förderinstrumentarium des Landes ist geprägt 
von standort- und problemangemessenen Heran-
gehensweisen. Da, wo Probleme sich gegenseitig 
verstärken und Investitionsstrategien zum Beispiel 
für Maßnahmen im öffentlichen Raum oder der so-
zialen Infrastruktur ebenso wie im privaten Gebäu-
debestand oder dem unmittelbaren Wohnumfeld 
erforderlich sind, können Städtebauförderung und 
Wohnungsbauförderung mit gebündelten Interven-
tions- und Investitionsstrategien unterstützen. Basis 
müssen integrierte, stadtteil- und quartiersorientier-
te Handlungskonzepte sein.

Die Mittel der sozialen Wohnraumförderung 
stehen grundsätzlich allen Wohnungsunternehmen 
und Eigentümern zur Verfügung – unabhängig von 
den Gebietskulissen der Städtebauförderung. Sie 
werden zunehmend – so die wohnungspolitisch 
neu ausgerichtete Programmatik – auf der Basis von 
kommunalen wohnungspolitischen Handlungskon-
zepten eingesetzt. Diese können Bestandteil oder 
auch abgeleitet sein von integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten und – in Stadterneuerungsgebieten 
mit hohem wohnungspolitischen Handlungsbedarf 
– auch mit diesen gebündelt eingesetzt werden.

Während die Städtebau-Fördermittel primär für 
Kommunen zur Verfügung stehen und zur Finan-
zierung unrentierlicher Kosten eingesetzt werden, 
stehen die Mittel der Wohnraumförderung, Wohn-
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immobilieneigentümern zur Finanzierung von ren-
tierlichen wohnungswirtschaftlichen Investitionen 
zur Verfügung. Solche privaten Investitionen sind 
dann ein zentraler Baustein einer umfassenden Stra-
tegie zur Quartierserneuerung. Ziel ist es, die bau-
lichen Defizite an und in den Wohngebäuden zu 
beheben und möglichst zeitgleich das private und 
öffentliche Wohnumfeld und die gesamten Versor-
gungsstrukturen im Wohnquartier zu verbessern.

Die Mittel der Wohnraumförderung für quartiers 
orientierte Investitionen können landesweit auch 
kleinteilig in Wohnsiedlungen und Wohnanlagen 
eingesetzt werden, die die altersgerechte oder 
energieeffiziente Erneuerung, eine komplette Um-
strukturierung mit Abriss und Ersatzneubau im Blick 
haben – oder auch die Schaffung von neuen Wohn-
anlagen und Wohnquartieren.

Nicht zuletzt gilt: Integrierte Konzepte können 
dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn die Be-
teiligung der betroffenen kommunalen Ämter si-
chergestellt wird. Das wiederum setzt voraus, dass 
die Umsetzung Chefsache wird und die erforderli-
chen und zum Teil komplexen Umstrukturierungs- 
und Erneuerungsprozesse zielorientiert gesteuert 
werden.

Wohnraumförderung als wohnungs- und sozi-
alpolitisches Instrument zur Quartiersentwick-
lung und Schaffung von neuem Wohnraum
In den wachsenden Städten geht es insbesondere 
darum, die Engpässe in der Wohnraumversorgung 
durch zusätzlichen Wohnraum und bezahlbare mo-
dernisierte Wohnungen in den Griff zu bekommen. 
In den strukturschwachen Regionen geht es vorran-
gig darum, Quartiere und Wohnsiedlungen so auf-
zuwerten, dass sie auch künftig für möglichst breite 
Bevölkerungsgruppen attraktive, bedarfsgerechte 
und bezahlbare Wohnungsangebote bieten. Hier 
steht nicht die Ausweitung der Quantität im Vor-
dergrund, sondern vorrangig ist ein Qualitätsaus-
tausch – als Beitrag zur sozialen Stabilisierung und 
Verhinderung weiterer Segregationstendenzen.

Quartiersentwicklung braucht eine Vielfalt an 
Wohnangeboten, ein attraktives Wohnumfeld 
und gute Versorgungsstrukturen
Die Wohnraumförderung in NRW setzt bei der 
Quartiersentwicklung auf eine möglichst große 
Vielfalt an Wohnformen und Wohnangeboten. Sie 
soll vorrangig dazu beitragen, dass auch künftig 
bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen mit 
unterschiedlichem Unterstützungsbedarf zur Verfü-
gung steht und sozial gemischte Quartiere erhalten 
oder geschaffen werden.

Zur Vielfalt gehören der Bau und die Moderni-
sierung von Mietwohnraum ebenso wie von selbst 
genutztem Wohneigentum, die barrierefreie Stan-
dardwohnung mit Komfort für alle (auch für stu-
dentisches Wohnen) als auch Wohnangebote für äl-
tere und behinderte Menschen mit Assistenzbedarf.

Die Förderung solcher Wohnangebote kann er-
gänzt werden um bauliche Maßnahmen, die das 
Wohnumfeld und die Versorgungsstrukturen für 

das Wohnquartier verbessern. Dazu zählen das 
Schaffen von Räumen zur Verbesserung der woh-
nungsnahen sozialen Infrastruktur wie der Bau 
eines Nachbarschaftstreffs für das Wohnquartier 
oder die barrierearme Umgestaltung des privaten 
Wohnumfelds.

Sollen neue Wohnsiedlungen entstehen, kön-
nen z.B. auch innerstädtische Brachflächen für den 
Wohnungsbau aufbereitet werden und die Kosten 
hierfür im Rahmen der Wohnraumförderung mit 
Zusatzdarlehen mitfinanziert werden.

Kommunale wohnungspolitische Hand-
lungskonzepte sind eine gute Basis für ziel-
gruppen- und umsetzungsorientierte Quar-
tiersentwicklung
Anders als beim Bau oder der Modernisierung ein-
zelner Wohngebäude erfordert eine Quartiersauf-
wertung konkrete Absprachen, Abstimmungen 
und Kooperationen zwischen den beteiligten Woh-
nungseigentümern, den Kommunen, ggf. sozialen 
Trägern, die sich zum Beispiel gezielt um das The-
ma Pflegeangebote im Quartier kümmern, sowie 
den Bewohnern. Sie alle sind wichtige Akteure bei 
der Stabilisierung und Bildung von Nachbarschaften 
oder Unterstützungsangeboten für generationen-
übergreifende Wohnformen.

Vor dem Hintergrund der landesweiten demogra-
fischen und sozialen Entwicklungen sind Kommu-
nen stärker denn je gefragt, in enger Kooperation 
mit den Wohnungsmarktakteuren Strategien für ei-
ne zukunftsfähige, sozial ausgewogene Wohnungs-
marktentwicklung und Wohnraumversorgung und 
möglichst zielgruppen- und umsetzungsorientierte 
kommunale wohnungspolitische Handlungskon-
zepte zu entwickeln. Diese können die Basis für ei-
nen flexiblen Einsatz von Wohnraumfördermitteln 
für einzelne Wohnquartiere sein. Die Kommunen 
erhalten damit die Möglichkeit, in Abstimmung mit 
dem MBWSV bei konkreten Bauvorhaben, deren 
Ziele aus dem Handlungskonzept abgeleitet sind, 
von den Vorgaben der Förderrichtlinien abzuwei-
chen. Außerdem kann für solche Maßnahmen die 
mittelfristige Finanzierungssicherheit auch für meh-
rere Bauabschnitte gesichert werden.

So können etwa auch Neubauvorhaben ohne 
Sozialbindungen gefördert werden, wenn im Rah-
men des Bindungstausches Ersatzwohnungen im 
Bestand zur Verfügung gestellt werden (sogenann-
te mittelbare Förderung). Auf diese Weise können 
Bestandsquartiere so umstrukturiert und aufgewer-
tet werden, dass sie eine größere Vielfalt an Wohn-
angeboten mit unterschiedlichen Miethöhen bieten 
– ein Beitrag zur sozialen Mischung und damit Sta-
bilisierung.

Quartiersentwicklung im Bestand braucht die 
bauliche Aufwertung ebenso wie eine solide 
soziale Mischung 
Ein weiteres Element zur baulichen Verbesserung 
und sozialen Stabilisierung von Wohnquartieren ist 
der Einsatz der investiven Bestandsförderung des 
Landes. Sie unterstützt Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Energieeffizienz und zum Abbau von Barri-
eren im Wohnungsbestand und im privaten Wohn-
umfeld. Sie setzt technisch pragmatische Standards 
und trägt zu einer sozial tragbaren Miete nach 
Modernisierung der Bestände bei. Die Mittel der 
Bestandsförderung können in den Gebietskulissen 
der Sozialen Stadt und des Stadtumbaus auch oh-
ne neue Belegungsbindungen zur energieeffizien-
ten und barrierearmen Verbesserung des Bestands 
eingesetzt werden. Ziel ist es, durch zeitgemäße 
attraktive Wohnangebote (wieder) erweiterte Ziel-
gruppen zu erreichen.

Viele Kommunen verfügen mittlerweile über so-
genannte kommunale wohnungspolitische Hand-
lungskonzepte, denen die wohnungs- und sozial-
politischen Ziele und gegebenenfalls auch stadt-
entwicklungspolitischen Ziele zu entnehmen sind. 
In den meisten Fällen wurden diese Konzepte unter 
Einbeziehung der lokal agierenden Wohnungsun-
ternehmen und Eigentümern erstellt. Diese Konzep-
te liefern für die Verwaltung, Wohnungswirtschaft 
und Kommunalpolitik gleichermaßen notwendige 
Bestandsanalysen der örtlichen Wohnungsmarktla-
ge. Sie sind Grundlage für die Prognosen zur Markt-
entwicklung und können Handlungserfordernisse 
und -optionen vor Ort identifizieren. Informationen 
über Stärken und Schwächen der einzelnen Stand-
orte, Stadtteile oder Quartiere können geeignete 
Grundlagen für planerische Entscheidungen der 
Kommunen und Investoren sein. Wenn Stadtent-
wicklungsplanung und das Portfoliomanagement 
der örtlichen Wohnungsunternehmen oder ein-
zelner Investoren auf gleichen Eckdaten beruhen, 
werden auch Abstimmungen und Kooperation vor 
Ort einfacher.

Aus kommunaler Sicht ist klar: Gerade auf den 
entspannten Wohnungsmärkten verschärfen sich 
ohne eine stabilisierende Quartiersentwicklung 
innerstädtische Segregationsprozesse. Im Quar-
tier treffen die Perspektiven und Erwartungen von 
Bewohnern, Wohnungsunternehmen, Einzeleigen-
tümern und lokalen Geschäftsleuten aufeinander. 
Hier fallen die Entscheidungen über Investitionen 
oder Desinvestitionen, über Bleiben oder Wegzug 
und damit auch Entscheidungen über den Status 
eines Quartiers innerhalb der Gesamtkommune.

Im Rahmen ihres Portfoliomanagements und 
anhand der Standortbewertungen, der Nachfra-
geperspektiven, des technischen Zustandes der 
Bausubstanz und der wirtschaftlichen Kennzahlen 
treffen Wohnungseigentümer heute Entscheidun-
gen für den Wohnungsbestand von morgen – über 
Modernisierung, Verkauf oder auch Desinvestiti-
on oder Abriss. Wenn Wohnungen aufgrund von 
Defiziten im Quartier, seien es Stigmatisierungen 
der Lage, Schwierigkeiten des nachbarschaftlichen 
Miteinanders, Mängel in der Infrastruktur oder im 
städtebaulichen Erscheinungsbild im privaten und 
öffentlichen Bereich nur schwer zu vermieten sind, 
dann lassen sich auch nicht die Mieten erzielen, aus 
denen die eigentlich erforderlichen Bestandsinves-
titionen oder gegebenenfalls auch der Ersatzneu-
bau refinanziert werden können.
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Wegen dieser Wechselwirkungen ist es auch 
aus wohnungswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, das 
Quartier als Ganzes zu betrachten. In der Abstim-
mung mit der Kommune und deren stadtentwick-
lungspolitischen Zielen liegen die besten Chancen, 
Quartiere zu stabilisieren und die Investitionen 
rentabel zu machen. Denn Investitionen in ein-
zelne Gebäude, sei es zur Anpassung an heutige 
Qualitätsstandards oder zur Energieeinsparung, 
können nur dann über eine erhöhte Miete refi-
nanziert werden, wenn entsprechende Nachfrage 
besteht. Für eine gute soziale Mischung bietet es 
sich an, auch das Segment der bezahlbaren Miete 
nach einer Modernisierung oder bei einem Ersatz-
neubau in die Entwicklungsperspektiven einzu-
beziehen. Dafür stehen die wohnungspolitischen 
Förderprogramme des Landes zur Verfügung.

Eine besondere Variante der Modernisierung ist 
„Besser Wohnen – Energetische SanierungPlus“, ei-
ne Gemeinschaftsinitiative von sechs großen Woh-
nungsunternehmen im Ruhrgebiet, dem VdW und 
dem MBWSV NRW. Für die Starterquartiere wurden 
im vergangenen Jahr insgesamt Fördermittel in Hö-
he von knapp 60 Mio. Euro bewilligt. In diesem Jahr 
wurde  die Initiative über das Ruhrgebiet hinaus auf 
das ganze Land ausgeweitet. Die Bewerbungen 
werden gerade geprüft.

Mit den Projekten der Energetischen Sanierung 
Plus haben die Unternehmen sich mit Unterstüt-
zung des Bauministeriums NRW vorgenommen, 
mit umfangreichen Investitionen zur Erhaltung und 
Schaffung von energetisch modernen, nachfrage-
gerechten und lebenswerten Wohnquartieren bei-
zutragen. Die beteiligten Wohnungsunternehmen 
bewirtschaften nicht nur einzelne Wohnungen und 
Gebäude, sondern nehmen das Quartier als Ganzes 
in den Blick. „Besser wohnen“, das bedeutet über 
die energetische Sanierung hinaus Aufwertung des 
Freiraums, Verbesserung der sozialen Infrastruktur, 
Abbau von Barrieren und Optimierung von Nahver-
sorgung und Nahmobilität. Bei der Quartiersent-
wicklung ist es eine große Herausforderung, alle 
Begehrlichkeiten „unter einen Hut“ zu bekommen.  
Die Wohnungen sollen energetisch optimiert wer-
den, barrierefrei, an das Verkehrsnetz und die Nah-
versorgung angeschlossen sein, dabei aber lebens-
wert und bezahlbar. Das sind viele Faktoren, die sich 
nicht gegenseitig ausschließen dürfen. Wesentliche 
Bausteine z.B. beim Essener Eltingviertel waren: 
•	Entsiegelung und Neugestaltung der Außenflä-

chen, 
•	Verbesserung der Vegetationsstruktur der Außen-

anlagen und 
•		Schaffung ansprechender Nutzungsräume mit ho-

hem Freizeitwert.
In den letzten Jahren wurde die Wohnraumför-

derung in NRW mit ihrem Vierjahresprogramm und 
einem Volumen von 3,2 Milliarden Euro konsequent 
zu einem Instrument der Quartiersentwicklung 
weiterentwickelt. Sie ist damit ein wichtiges woh-
nungs- und sozialpolitisches Förderinstrument des 
Landes zur Unterstützung einer integrierten Stadt-
erneuerungspolitik. Sie leistet je nach kommuna-

len Rahmenbedingungen, örtlichen Problemlagen 
und dem konkreten Handlungsbedarf einen wich-
tigen Beitrag zur baulichen und städtebaulichen 
Umstrukturierung und sozialen Stabilisierung von 
Wohnquartieren. Sie wird konsequent auch in den 
Gebieten der Städtebauförderung eingesetzt, und 
die jeweiligen städtebaulichen und wohnungswirt-
schaftlichen Maßnahmen werden standortange-
messen so eingesetzt, dass sich die erforderlichen 
Investitionen gegenseitig stützen. Zwei gelungene 
Beispiele zeigen, wie der koordinierte und konzer-
tierte Einsatz von Städtebau- und Wohnungsbauför-
derung funktionieren kann: 

Wohnstandort Altendorf in Essen
Altendorf ist ein dicht besiedelter, industriell ge-
prägter Stadtteil, der noch heute mit den Folgen 
des Strukturwandels zu kämpfen hat. Einerseits 
prägen ein hoher Arbeitslosenanteil, zahlreiche 
Kulturen und Nationalitäten, städtebauliche Prob-
leme und nicht mehr zeitgemäße Wohnangebote 
mit hohem Leerstand und einem negativen Image 
das Quartier. Andererseits zeichnen den Stadt-
teil die innenstadtnahe und ruhige Lage mit dif-
ferenzierten Infrastrukturangeboten aus. Großer 
Bestandhalter im Quartier ist neben Einzeleigen-
tümern das kommunale Wohnungsunternehmen, 
das neue Perspektiven für seine Wohnungsbe-
stände und den Standort insgesamt entwickeln 
wollte. Ein wohnungswirtschaftliches Ziel war es, 
das Quartier durch Ersatzneubauten und moderne 
Wohnangebote auch für neue Zielgruppen attrak-
tiver zu machen und dadurch die soziale Mischung 
im Stadtteil zu stärken. Gleichzeitig sollten aber 
auch die „alten“ Bewohner und Bewohnerinnen 
im Quartier verbleiben können.

Zur Aufwertung des Standorts wurden unter-
schiedliche städtebauliche und bauliche Maßnah-
men umgesetzt: Abbruch des alten Bahndamms, 
der die bestehenden Wohnviertel voneinander 
trennte, Neuanlage des Niederfeldsees anstelle des 
Bahndamms, Bau attraktiver Wegeverbindungen in 
die Innenstadt und zur Universität mit Anbindung 
an Kruppgürtel und umfangreiche Wohnumfeldver-
besserungen.

Neue Wohnangebote mit attraktiven Qualitä-
ten direkt am neuen See entstanden anstelle von 
abgerissenen leerstehenden Altbaubeständen. 
Während die öffentlichen Investitionen mit den 
Mitteln der Städtebauförderung finanziert wurden, 
konnte der Wohnungsneubau mit den Mitteln der 
Wohnraumförderung finanziert werden. Hier kam 
die Förderung der mittelbaren Belegung zum Ein-
satz. Grundlage war eine städtebauliche Auflocke-
rung nach Abriss von 180 nicht mehr zeitgemäßen 
Wohnungen: Neu gebaut wurden nur 62 geförder-
te Wohnungen in Form von Stadthäusern. Dieser 
neue geförderte Wohnraum unterliegt trotz Förde-
rung keinen Mietpreis- und Belegungsbindungen. 
Als Ausgleich wurde ein Bindungstausch für 120 
Wohnungen aus dem Bestand vereinbart, die sich 
vorwiegend im Stadtteil befinden und mit neuen 
Mietpreis- und Belegungsbindungen versehen wur-

den. So konnte preiswerter Wohnraum im Stadtteil 
erhalten werden und auch die Bewohner mit güns-
tigen Mieten können von den neuen Standort- und 
Wohnumfeldqualitäten profitieren.

Wohnstandort Marl-Hüls
Marl-Hüls ist ein Stadtteil mit besonderem Erneue-
rungsbedarf, der mit den Mitteln der Sozialen Stadt 
aufgewertet wird. Zu Beginn wurde deutlich, dass 
es auch erhebliche bauliche Defizite und soziale Pro-
bleme in den hochgeschossigen Wohngebäuden 
des kommunalen Wohnungsunternehmens gab. 
Leerstände und Sanierungserfordernisse beein-
trächtigten das Quartier und strahlten negativ auf 
die intakten benachbarten Strukturen aus. Vor die-
sem Hintergrund entschloss sich das Wohnungsun-
ternehmen, drei Hochhäuser abzureißen und durch 
das Neubauquartier „Wohnen im Quartierspark 
Hüls-Süd“ zu ersetzen. Dort entstehen nun barri-
erefreie Wohnungen in aufgelockerter Bauweise 
(Stadthäuser) vorrangig für Senioren und betreutes 
Wohnen. Auch in diesem Fall konnten die Abriss-
kosten im Rahmen der Neubauförderung mitfinan-
ziert werden und die Wohnungen können neuen 
Zielgruppen angeboten werden, weil sie keinen 
Mietpreis- und Belegungsbindungen unterliegen. 
Über einen Bindungstausch wurden auch hier im 
Quartier selbst Ersatzwohnungen mit Mietpreis- 
und Belegungsbindungen zur Verfügung gestellt.

Neben den wohnungswirtschaftlichen Investi-
tionen umfasst das integrierte Handlungskonzept 
städtebauliche und sozialflankierende Maßnahmen: 
Entwicklung des mittlerweile voll vermieteten La-
denzentrums zur Quartiersmitte und Einrichtung 
eines Nachbarschafts- und Beratungszentrums, 
Aufwertung der öffentlichen und privaten Frei- und 
Grünflächen gemäß dem Leitbild „Grüne Höfe Hüls-
Süd“, Aufwertung von Schulhöfen und Spielplätzen, 
sowie die Verbesserung der Wege- und Grünver-
bindungen.

Die demografischen Daten für den Bund und für 
NRW zeigen eine verstärkte Binnenwanderung in 
die wachsenden „Schwarmstädte“. Das Wachstum 
in besonders dynamischen Städten wie Düsseldorf 
oder Köln lässt sich nur in enger Zusammenarbeit 
mit dem Umland bewältigen. Hier liegen auch 
Chancen für Städte, die in der Vergangenheit von 
Entwertungsprozessen durch Arbeitsplatz- und Be-
völkerungsverluste betroffen waren. Durch inter-
kommunale Kooperationen bei der Siedlungsent-
wicklung in Verbindung mit dem Ausbau schneller 
Schienenverbindungen kann die polyzentrische 
Städtelandschaft NRWs Überballungsprobleme 
vermeiden und die Stärken einer polyzentrischen 
Raumstruktur weiter entwickeln.
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D ie Entwicklung im Wohnungsbau in 
den Städten ist zurzeit durch eine hohe 
Dynamik geprägt. Es wird gebaut, ins-

besondere in den Ballungsräumen. Trotz hoher 
Baukosten und Mieten ist der Großstadthunger 
auf Wohnungen deutlich in den Städten zu se-
hen. Der starken Nachfrage nach bezahlbarem 
Wohnraum in Großstädten begegnet die SPD-
Bundestagsfraktion mit einer Erhöhung der so-
zialen Wohnraumförderung auf zwei Milliarden 
Euro und einer Verstetigung der Finanzmittel des 
Bundes über das Jahr 2019 hinaus. Ebenso wur-
den die Städtebauförderprogramme mit 700 Mil-
lionen Euro gegenüber der Vorgängerregierung 
massiv gestärkt und stützen gerade mit den Mit-
teln für die „soziale Stadt“ (150 Millionen Euro) 
die Quartiere, die hohe Integrationsleistungen 
erbringen und sozial gestärkt werden müssen. 

Zusätzlich wollen wir eine ressortübergreifende 
Zusammenarbeit auf Bundesebene umsetzen, die 
Synergien der Fachpolitiken und einen Mehrwert 

Wohnungsbau  
in den Städten
Trotz anhaltender Bautätigkeit bleibt die Nachfrage  
nach Wohnungen hoch, die Mieten sinken nicht

Autor Michael Groß, wohnungs- und baupolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

generiert. Zusätzlich sind in der Planung für das 
Jahr 2017 rund 500 Millionen Euro für ein Baupro-
gramm für soziale Brennpunkte vorgesehen. Die 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt 
gerade auch in Universitätsstädten. Mit dem so-
zialdemokratisch geprägten Modellvorhaben für 
studentisches und Azubiwohnen wurde ebenfalls 
ein marktentlastendes Wohnungsbauprogramm 
aufgelegt.

Alte Mieter bleiben lange
Trotz der anhaltenden Bautätigkeit bleibt die 
Nachfrage nach Wohnungen hoch und der Geld-
beutel vieler Familien, Rentner und Studenten 
gibt für die verlangten Mieten nicht genug her. 
Der Grund dafür ist: Trotz starker Investitionen 
sinken die Mieten nicht. Die Preise für Wohnun-
gen sind in sogenannten „Schwarmstädten“ wei-
terhin hoch und zehren oft 30 bis 40 Prozent des 
Einkommens auf. Mit dem Begriff „Schwarmstäd-
te“ wird insbesondere das Verhalten der jünge-

ren Bevölkerung beschrieben, die wie Vögel aus 
vielen Regionen Deutschlands loszieht und sich 
in vergleichsweise wenigen „Schwarmstädten“ 
einquartiert und dort für knappen Wohnraum 
sorgt. Wer einen „alten“ Mietvertrag hat, bleibt 
so lange wie möglich dort wohnen, da die neuen 
Mieten oft doppelt, wenn nicht sogar drei- bis 
vierfach höher sind. Jeder überlegt sich genau, 
ob sich bei niedrigen Zinsen und günstigen Kre-
ditkonditionen nicht sogar Wohneigentum eher 
lohnt: Rund 1.400 Euro Miete für eine Familien-
wohnung in Ballungsräumen, wo Eigenbedarfs-
kündigungen und Mieterhöhungen drohen kön-
nen, oder besser doch für das Geld einen Kredit 
bei der Hausbank abzahlen? 

Unflexibler und starrer Wohnungsmarkt
So entsteht ein Wohnungsmarkt, der unflexibel 
und in sich starr ist, dabei stark von Wohneigen-
tumsbildung geprägt ist und wenig bezahlbare 
Mietwohnungen für Mittel- und Geringverdiener 
bereithält. Unsere Kommunen müssen gestärkt 
und zu einer aktiven Liegenschaftspolitik befähigt 
werden. Es gilt, kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften als Korrektiv zu stärken, Konzeptverga-
ben zu ermöglichen und nicht allein einen Ver-
kauf oder eine Vergabe nach Höchstpreisgebot. 
Zum Beispiel hat sich das Münchener Modell der 
Drittelung als Konzept – je ein Drittel Sozialwoh-
nungen, frei finanzierte Mietwohnungen und Ei-
gentumswohnungen – durchaus bewährt, für ei-
ne gute soziale Mischung im Quartier, aber auch 
für die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen. 

Ebenso brauchen wir eine stärkere Allgemein-
wohlorientierung im Wohnungsbau. Wohnen ist 
ein existenzielles Gut, verliert man seine Woh-
nung, verliert man sein Zuhause, seinen priva-
ten Lebensmittelpunkt. Stärker am Gemeinwohl 
orientierte Wohnungsunternehmen mit niedrig-
preisigen Wohnungsangeboten in guter Qualität 
könnten zukünftig beispielsweise als Kriterium 
bei der Städtebauförderung berücksichtigt wer-
den oder in Konzeptvergabe bei Zugang zu Bo-
den stärker berücksichtigt werden. So könnten 
Kommunen flexibler und gezielter auf die Woh-
nungsbedarfe eingehen und eine steuernde Wir-
kung haben.

V.i.S.d.P.:  
Petra Ernstberger, Parlamentarische Geschäftsführerin,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: (030) 227-744 20,  
petra.ernstberger@bundestag.de

Es wird gebaut: hier Wohnungen für Studenten in Berlin. Oft gibt der Geldbeutel aber nicht genug für die verlangte Miete her. 

Fo
to

s:
 C

a
r

l-
Fr

ie
d

r
ich


 H

ö
ck


; 

sp
d

fr
a

k
ti

o
n

.d
e 

(S
u

si
e 

K
n

o
ll

 /
 F

lo
r

ia
n

 J
ä

n
ick


e)

Michael Groß ist seit dem Jahr 2009 
Mitglied im Deutschen Bundestag und 
u.a. Mitglied im Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
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W as zum Thema Wohnen mit dem 
„Kasseler Modell“ begann, um zu-
kunftsweisend erst Flüchtlingsunter-

künfte, dann bezahlbaren Wohnraum von morgen 
zu schaffen, hat sich zu einem ganzheitlichen Mo-
dell mit den weiteren Komponenten Integration 
und Arbeit weiterentwickelt. Diese drei Bausteine 
können die erfolgversprechende und nachhaltige 
Integration der Flüchtlinge ermöglichen. Dabei 
nimmt die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
GWG eine wichtige Rolle als Netzwerkerin und 
Triebfeder für das Zusammenwirken verschiedens-
ter Akteure aus (Stadt-)Gesellschaft und Wirtschaft 
ein. Zielsetzung der GWG ist es, mit einer würdigen 
Unterbringung der Flüchtlinge auch deren Integ-
ration zu fördern und sie in Arbeit zu vermitteln. 
Je besser Geflüchtete sich in die Gesellschaft, die 
Nachbarschaft und das Arbeitsleben integrieren 
können, desto größer ist die Chance für ein dauer-
haftes und konfliktarmes Miteinander, letztendlich 
auch in der Hausgemeinschaft. 

1. Baustein: Wohnen oder von Null auf 100 in 
neun Monaten
Nach der Erstaufnahme in Einrichtungen der Bun-
desländer erfolgte die Zuweisung in die Kommu-
nen. Die hohe Anzahl von Flüchtlingen erforderte 
bisher sofortiges Reagieren. Alle Möglichkeiten zur 
Unterbringung, die auch nur ansatzweise geeig-
net waren, mussten genutzt werden. Dabei konn-
te die Lebensqualität in den Unterkünften keine 
entscheidende Rolle spielen. Es ging vorrangig um 
die Beherrschung einer Ausnahmesituation. Aller-
dings kamen für die Stadt Kassel Gemeinschafts-
einrichtungen wie Bürgerhäuser, Turnhallen oder 
Zeltstädte zu diesem Zweck nicht in Frage.

Die Situation entspannt sich aktuell. Aber für 
wie lange? Diese Frage ist nicht zu beantworten. 
Nutzen wir also die Verschnaufpause, um Luft zu 
holen und Pläne zu entwickeln, wie wir den Flücht-
lingen tatsächlich ein neues Zuhause und letztend-
lich eine Zukunft bieten können.

Wir sollten dabei nicht aus den Augen verlieren, 
dass auch andere Zielgruppen wie Studenten, Fa-
milien und alte Menschen bedarfsgerechten und 
bezahlbaren (Neubau-)Wohnraum suchen. Der 
Neubau von Mietwohnungen, die vorübergehend 
als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden, 
stellt einen erfolgsversprechenden Denkansatz 
dar. Die Stadt Kassel hat gemeinsam mit ihrer 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) 

Das „Kasseler Modell“
Ein ganzheitlicher Ansatz für die erfolgversprechende 
und nachhaltige Integration von Flüchtlingen

Autoren Peter Ley, Christian Geselle

entschieden, diese Idee entschlossen umzusetzen. 
Entscheidend für die Erfolgsperspektive war die 

Bündelung und Einbindung aller regionalen Kräfte. 
Im Dezember 2015 fanden sich auf Initiative der 
Stadt Kassel und der GWG eine Arbeitsgemein-
schaft aus fünf Kasseler Architekturbüros sowie 
eine Arbeitsgemeinschaft von Bauunternehmen 
zusammen. Der Entwurf der Architekten bestach 
durch ein Höchstmaß an Einfachheit sowie Flexi-
bilität und damit Zukunftsorientierung. Die Mög-
lichkeit zur Anpassung an zukünftige Marktan-
forderungen mit geringstmöglichen Investitionen 
bei einer späteren Nutzungsänderung von der 
Gemeinschaftsunterkunft zur Mietwohnung stand 
dabei im Vordergrund. Die technische Infrastruk-
tur ist bereits heute dort, wo sie morgen benötigt 
wird. Mit einem Modulmaß von 26 Quadratmetern 
Wohnfläche können später durch Aneinanderrei-
hungen Wohnungstypen vom 1-Zimmer-Apart-
ment für Studenten bis zur 4-Zimmer-Wohnung 
für Familien eine Vielzahl von marktorientierten 
Wohnungstypen gebildet werden. Ein Drittel der 
Wohnungen ist barrierefrei, einige davon rollstuhl-
gerecht. Diese Flexibilität ist auch während der 
Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft hilfreich, da 
die Sozialstrukturen von allein Reisenden bis zur 
Großfamilie reichen. Die Gemeinschaftsunterkunft 
bietet Wohnungen für 2, 4, 6 oder 8 Personen. 
Jede Einheit ist mit Küche und Bad/WC ausge-
stattet. Flüchtlinge leben in der Regel auf weniger 
als der Hälfte der durchschnittlichen Wohnfläche 
eines Bundesbürgers. Daher ist es wichtig, ins-
besondere Kindern und Jugendlichen räumliche 
Ausweichmöglichkeiten anzubieten. In den wär-
meren Monaten ist das in den Außenanlagen un-
problematisch. Für die kalten Monate ermöglicht 
die Wohnanlage Kindern die Nutzung eines Spiel-
hauses, welches auch für weitere Aktivitäten zur 
Verfügung steht. Jugendlichen steht ergänzend 
ein Jugendhaus zur Verfügung. Alle Bewohner der 
Einrichtung haben die Möglichkeit, auf den Grün-
flächen zwischen den Gebäuden Gärten anzule-
gen, zu nutzen und zu pflegen. 

Ein zentraler Raum mit Waschmaschinen und 
Trocknern sowie eine gemeinsam nutzbare Tee-
küche stehen ebenso bereit wie ein Unterrichts-
raum für Sprachkurse. Wir haben bewusst darauf 
verzichtet, bautechnische Anforderungen des 
Mietwohnungsneubaues bei Flüchtlingsunterkünf-
ten zu unterschreiten, obwohl dies aufgrund des 
rechtlichen Status der Gemeinschaftsunterkunft 

als Sonderbau möglich gewesen wäre. Mit Blick 
auf die Folgenutzung sollte die Wohnanlage be-
reits heute über alle erforderlichen Qualitäten der 
späteren Mietwohnungsnutzung verfügen. Dies 
gilt insbesondere auch für die Einhaltung der aktu-
ellen Energieeinsparverordnung. Natürlich spielten 
hier neben den ökologischen auch betriebswirt-
schaftliche Aspekte eine wichtige Rolle. Jede Kilo-
wattstunde eingesparter Energie kommt schließ-
lich dem Betreiber zu Gute.

Der Bauantrag wurde Anfang Januar 2016 
gestellt und Ende des Monats genehmigt. Bau-
beginn war im Februar 2016. Trotz erheblicher 
Probleme hinsichtlich der Sicherung der Kampf-
mittelfreiheit, die zu einer Zeitverzögerung von 6 
Wochen führten, wird die Wohnanlage im August 
2016 bezogen.

In der architektonischen Fachpresse hat dieses 
Konzept zwischenzeitlich bundesweit Anerken-
nung als das „Kasseler Modell“ gefunden. Das 
Finanzkonzept sichert eine kostendeckende Ver-
mietung zu den Konditionen der Mietobergrenze 
für den Unterkunftsbedarf gemäß SGB II bzw. XII. 

Die Betreuung der Flüchtlinge als wesentliche 
soziale Komponente erfolgt über den Nachbar-
schaftsverein der Wohnungsbaugesellschaft, pia-
no e.V. Damit wird die durchgängige Umsetzung 
des Gesamtkonzeptes sichergestellt. Neben der 
sozialen Betreuung und Begleitung, alltagsunter-
stützenden Angeboten und der Begleitung bei 
der Erledigung formaler Anforderungen geht es 
hierbei vor allem um die Einbindung in und die Er-
schließung von quartiersorientierten Netzwerken 
und Angeboten. 

2. Baustein: Integration oder Begleitung auf 
dem Weg in ein neues Leben
Bereits mit einer würdigen Unterbringung in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft beginnt die Inte-
gration. Der wesentliche Teil für das Ankommen 
von Geflüchteten und deren Aufnahme in unse-
rer Gesellschaft findet jedoch  mit dem Verlassen 
der Gemeinschaftsunterkunft und dem Bezug ei-
ner eigenen Wohnung statt. Dies ist eine stadt-
gesellschaftliche Aufgabe. Hierzu entwickelte der 
Nachbarschaftsverein der GWG, piano e. V., das 
Konzept „Alltagsbegleiter“.

Alltagsbegleiter sind ehrenamtliche Helfer, die 
Flüchtlinge begleiten und im Alltag unterstüt-
zen. Das Anforderungsprofil der Alltagsbegleiter 
umfasst interkulturelle Kompetenz, Sensibilität 
gegenüber anderen Kulturen sowie den respekt-
vollen und unvoreingenommenen Umgang mit 
Menschen. Die professionelle Vorbereitung der 
Alltagsbegleiter auf ihre Aufgabe ist Bestandteil 
des Projekts. 

Die erste Kontaktaufnahme eines aus zwei Per-
sonen bestehenden Begleiterteams erfolgt bereits 
vor dem geplanten Auszug aus der Gemeinschafts-
unterkunft. Zuvor haben die Flüchtlinge an Sprach-
kursen teilgenommen. Das Team unterstützt bei 
der Suche nach einer Wohnung, beim Umzug und 
bei der Einrichtung der Wohnung. Es informiert 
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über Schul- und Kindergartenplätze sowie alle 
weiteren Erfordernisse, die das Leben in Deutsch-
land mit sich bringt. Dies schließt zum Beispiel die 
Vorstellung der neuen Bewohner in der Hausge-
meinschaft und den Umgang mit einer Hausord-
nung ein. 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband 
hatte einen Wettbewerb unter dem Motto „Viel-
falt Leben“ bundesweit ausgelobt. Neben rund 60 
weiteren gemeinnützigen Vereinen und Initiativen 
bewarb sich piano e.V. mit dem Alltagsbegleiter-
Projekt und gewann den 1. Preis (und das Preisgeld 
in Höhe von 1.000 Euro).

3. Baustein: Arbeit oder „Jeder für Jeden“
Der überwiegende Teil der Flüchtlinge kann der-
zeit anspruchsvolle Arbeitsplatzprofile nicht er-
füllen. Die Chancen auf einen Arbeitsplatz sind 
aufgrund der geringen sprachlichen Kompetenzen 
sowie dem Fehlen einer entsprechenden berufli-
chen Qualifikation oft schlecht. Hier ist eine kon-
zertierte Aktion derer, die unterstützen können 
und wollen, erforderlich. Das folgende Projekt ist 
konkret in der Umsetzungsphase: Der Projektna-
me „Jeder für Jeden“ ist nicht nur der Titel eines 
aktuellen Songs von Herbert Grönemeyer, sondern 
auch der Name unseres gemeinnützigen Vereins, 

Fazit: In Kassel wurden regionale Kräfte gebün-
delt, die lösungsorientiert zusammen arbeiten und 
Konzepte entwickelt und umgesetzt haben, die 
die Chance für eine erfolgreiche Integration von 
Flüchtlingen bieten.
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der arbeitsfähige Flüchtlinge in Arbeit vermitteln 
möchte. Gründungs- und Vorstandsmitglieder sind 
Personen aus der Wohnungsbaugesellschaft, dem 
Nachbarschaftsverein, der Wirtschaftsförderung 
Region Kassel, aus Verbänden sowie weitere Ko-
operationspartner, vom Großunternehmen bis hin 
zum kleinen Handwerksbetrieb.

Diese Kooperationspartner werden Prakti-
kums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellen. Vorgespräche haben gezeigt, dass 
in der Dienstleistungsbranche und im Handwerk 
Bedarf an Mitarbeitern für einfache Tätigkeiten be-
steht. Vorbehalte gab es hinsichtlich der mit einer 
Einstellung verbundenen administrativen Rahmen-
bedingungen. Diese haben potenzielle Arbeitge-
ber bisher abgeschreckt. Die Wirtschaftsförderung 
bietet die entscheidenden Hilfestellungen bei der 
Einstellung von Flüchtlingen und sorgt dafür, dass 
die Einstellungshürden so gering wie möglich 
sind. Im Rahmen des Projektes „Jeder für Jeden“ 
erstellt die Wirtschaftsförderung individuelle, ar-
beitsmarktspezifische Profile der Geflüchteten 
und gleicht diese mit den Anforderungsprofilen 
des Arbeitsplatzangebotes ab. So ist es möglich, 
entsprechende Praktikums-, Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze möglichst bedarfsgerecht und passge-
nau zu vermitteln.
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D ie Landeshauptstadt Düsseldorf wächst. 
Bereits heute wohnen knapp 630.000 
Menschen in der Stadt. Bis 2030 wird 

sich diese Zahl voraussichtlich auf über 660.000 
erhöhen (Amt für Statistik und Wahlen, Landes-
hauptstadt Düsseldorf). Die Herausforderungen 
sind beträchtlich – aber auch die Chancen müssen 
erkannt und genutzt werden!

Aktivierung von Flächen  
für den Wohnungsbau
Dem anhaltenden Zuzug und der zunehmen-
den Wohnungsknappheit begegnet die Landes-
hauptstadt mit einem strategischen Zielkonzept 
zur Realisierung von 3.000 Wohneinheiten pro 
Jahr. Über Zielvereinbarungen zwischen mir und 
dem zuständigen Dezernat wurden Planverfahren 
identifiziert, die prioritär und innerhalb eines ge-
meinsam vereinbarten Zeitplans zur Rechtskraft 
gebracht werden. Flankierend wurden interne 
Abläufe bei der Beteiligung der Fachämter an der 
Bauleitplanung gestrafft. 

In 2015 wurde so Planungsrecht für über 2.000 
Wohneinheiten geschaffen. Zusammen mit den 
Baugenehmigungen nach § 34 Baugesetzbuch 
(BauGB) betrug die Summe aller genehmigten 
Wohneinheiten im Jahre 2015 über 2.700. Große 
Umnutzungsprojekte wie das ehemalige DHL-Aus-
lieferungszentrum zu einem urbanen Quartier mit 
1.000 Wohneinheiten oder die Aktivierung von 
Industrie- oder Bahnflächen wie die ehemalige 
Glashütte Gerresheim und der Güterbahnhof De-
rendorf stehen im Fokus der kommenden Jahre. 
Nach aktuellem Stand wird in den anstehenden 
Bebauungsplanverfahren in den nächsten drei 
Jahren Baurecht für rund 10.000 Wohneinheiten 
geschaffen. 

Doch auch 3.000 zusätzliche Wohneinhei-
ten pro Jahr werden wohl nicht ausreichen. 
Die Gleichzeitigkeit von anhaltendem Zuzug 
und der Aufnahme von Flüchtlingen wird al-
ler Voraussicht nach eine deutlich höhere Zahl 
an neuen Wohneinheiten erfordern. Die Stadt 
Düsseldorf wird hierzu weitere Flächenpo-
tenziale in der Stadt identifizieren und auch 
im engen Dialog die Gemeinden und Städ-
te des Umlands mit in die Herausforderung  
zur Schaffung von Wohnraum einbeziehen.

Herausforderung Flüchtlinge
Um der Flüchtlingsthematik angemessen zu be-
gegnen, habe ich in meinem Büro die Stelle einer 
Flüchtlingsbeauftragten eingerichtet. Über diese 
erfolgt die Kommunikation mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern in den Düsseldorfer Stadt-
teilen pro-aktiv und sachorientiert, wenn es um 
die Standortfragen für neue Flüchtlingsunter-
künfte geht. Aktuell hat die Landeshauptstadt 
jedoch den „Krisenmodus“ noch nicht verlassen. 
Kapazitäten schaffen für die Erstunterbringung ist 
weiterhin das vordringliche Ziel. Insbesondere die 
ineffizienten Hotelunterbringungen müssen wir 
weiter reduzieren. 

Ich möchte nun zügig den „Krisenmodus“ ver-
lassen und in den „Wohnungsbaumodus“ um-
schalten. Containerunterkünfte können nur eine 
Zwischenlösung sein. Die aktuell gelockerten 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Reali-
sierung von Flüchtlingsunterkünften müssen ge-
nutzt werden, um zügig in den Wohnungsbau 
für Flüchtlinge einzusteigen. Die parallel laufende 
planungsrechtliche Absicherung erwirkt, dass die 
entstandenen Wohnungen nach der Erstbelegung 
auch für „klassisches Wohnen“ genutzt werden 
können. Im Idealfall finden Flüchtlinge damit auch 
nach einer Anerkennung als Asylberechtigte in 
den neu errichteten Wohnungen dauerhaft eine 
Unterkunft.

Düsseldorfer Wohnungspolitik
Bezahlbarer Wohnraum – darauf fokussieren sich 
derzeit alle Anstrengungen im Bereich der städ-
tischen Wohnungspolitik. Wesentliche Elemente 
sind hierbei: Investoren, Genossenschaften und 
die städtische Wohnungsgesellschaft.

Düsseldorf ist ein attraktiver Markt für Investo-
ren. Aufgrund der guten Rahmenbedingungen mit 
hoher Nachfrage und niedrigen Zinsen werden ak-
tuell viele brachliegende oder untergenutzte Ge-
werbeflächen für den Wohnungsbau entwickelt. 
An vielen Stellen geht damit eine Aufwertung von 
Stadtteilen einher – wenig attraktive Brachflächen 
verschwinden, moderner Wohnungsbau entsteht. 
Die Landeshauptstadt unterstützt private Investo-
ren bei der Schaffung von Planungsrecht und im 
Baugenehmigungsverfahren.

Eine weitere Säule für mehr Wohnraum bilden 

die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaften. 
Neuinvestition und Modernisierungen wie die 
Kastanienhöfe in Eller oder die Verweyenstraße 
in Kaiserswerth schaffen attraktiven Wohnraum 
in integrierten Lagen und leisten einen Beitrag 
zur Erneuerung ganzer Stadtteile. Im Dialog mit 
den Genossenschaften („Düsseldorfer Bündnis 
für genossenschaftliches Wohnen“) werden der-
zeit weitere Flächen identifiziert, die für genos-
senschaftliches Wohnen geeignet sind. Genos-
senschaften bilden auch deshalb einen wichtigen 
Beitrag innerhalb des Wohnungsmarktes, da hier 
bereits traditionell der Fokus auf bezahlbarem 
Wohnraum liegt.

Zudem besaß die Stadt Düsseldorf selbst in 
vielen Stadtteilen noch einen eigenen städtischen 
Bestand an Wohnungen und Häusern. In der Re-
gel erfolgte die Verwaltung über die Städtische 
Wohnungsgesellschaft (SDW). Diese Gebäude sind 
nun aktuell im Rahmen der Neuausrichtung der 
SWD direkt der Wohnungsgesellschaft übertragen 
worden. Mit diesem Portfolio kann die Städtische 
Wohnungsgesellschaft eigenständig wirtschaften 
und eine aktive Rolle auf dem Wohnungsmarkt 
der Landeshauptstadt einnehmen. Aus der Städ-
tischen Wohnungsgesellschaft wird so real eine 
wirkliche WohnungsBAUgesellschaft. 

Globalbudget mit dem Land NRW
Seit 2010 sind über 6.000 Wohneinheiten aus der 
Bindung des geförderten Wohnungsbaus her-
ausgefallen. Bis 2020 werden dies weitere 2.300 
sein. Die Neubaurate von öffentlich gefördertem 
Wohnungsbau in den letzten Jahren läuft diesen 
Zahlen deutlich hinterher. Dies soll nun geändert 
werden. Das Land und die Landeshauptstadt Düs-
seldorf haben im August 2015 ein Globalbudget 
vereinbart: Das Land gibt die Zusage, im Rahmen 
eines  Fördervolumens von mindestens 40 Mio. 
€ Mittel für den geförderten Wohnungsbau zur 
Verfügung zu stellen. Die Landeshauptstadt wird 
über eine zielgerichtete Flächenentwicklung und 
entsprechende Planverfahren die Voraussetzungen 
schaffen, dass die Mittel auch abgerufen werden.

Handlungskonzept Wohnen
Kern der Wohnungspolitik der Landeshauptstadt 
bildet das Handlungskonzept Wohnen (HKW), 
das erstmalig im Jahre 2013 vom Rat verabschie-
det wurde. Seitdem muss für jedes Bauvorhaben 
im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens 40% 
preisregulierter Wohnraum geschaffen werden. 
Seit der aktuellen Novellierung (Ratsbeschluss Ap-
ril 2016) muss ein Investor innerhalb dieser 40% 
zwischen 20% und 30% geförderten Wohnungs-
bau und zwischen 10% und 20% so genannten 
preisgedämpften Wohnraum errichten.

In Düsseldorf spricht der geförderte Woh-
nungsbau längst nicht mehr nur eine Minderheit 
der Einwohnerinnen und Einwohner an. Nach 
einer aktuellen Erhebung haben knapp 50% der 
Düsseldorfer Haushalte einen Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein.

Erfahrungen  
aus Düsseldorf
Liegenschafts- und Wohnungspolitik in einer  
wachsenden Stadt

Autor Thomas Geisel
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Während der geförderte Wohnungsbau sich an 
den Förderrichtlinien des Landes Nordrhein-
Westfalen orientiert, wird der preisgedämpfte 
Wohnraum vertraglich zwischen dem Investor 
und der Landeshauptstadt geregelt. In dem 
preisgedämpften Segment ist maximal eine Kalt-
miete bis 9,60 € möglich. Für alle regulierten 
Fälle gelten entsprechende Einkommensgren-
zen. Mit dem preisgedämpften Segment wird 
ein Personenkreis bedient, der kaum in der Lage 
ist, die hohen Mieten im frei finanzierten Woh-
nungsbau zu zahlen, aber noch nicht unter die 
Einkommensgrenze des geförderten Wohnungs-
baus fällt. 

Das Handlungskonzept Wohnen fördert zudem 
vom Wohnungsamt anerkannte gemeinschaftli-
che Wohnformen, indem diese unabhängig von 
Einkommensgrenzen als Teil des preisgedämpf-
ten Segments anerkannt werden. Damit wird die 
Integration von Wohngruppen/Baugruppen für 
einen Investor besonders attraktiv. 

Neue Stellplatzvorschrift
Als ein wesentlicher Kostentreiber im Woh-
nungsbau wurde die hohe Zahl an erforderlichen 
Stellplätzen im Rahmen von Baugenehmigungs-
verfahren identifiziert. Bis zur aktuellen Neure-

gelung forderte die Baugenehmigungsbehörde 
in der Regel einen Stellplatz je Wohneinheit. In 
einer kompakten Großstadt – in Düsseldorf be-
sitzen laut Statistik nur knapp 60% der Haushalte 
ein Auto – ist dieser Wert zu hoch. Die Folge wa-
ren immense Kosten für Tiefgaragen-Ebenen, die 
sich als überflüssig erwiesen. Ende 2015 wurde 
dem Rat der Landeshauptstadt daher eine neue 
Stellplatzvorschrift vorgelegt. Seitdem ist an 
Orten, die gut oder sehr gut mit dem ÖPNV er-
schlossen sind, ein deutlich reduzierter Nachweis 
erforderlich. Auch die Wohnungsgröße spielt ei-
ne Rolle, da größere Wohnungen eher von Fami-
lien bewohnt werden, die zu einem größeren Teil 
ein Auto besitzen, während kleinere Wohnun-
gen eher von jungen Menschen/Singles bewohnt 
werden, die auf ein eigenes Auto verzichten. In 
sehr gut an den ÖPNV angebundenen Lagen 
kann damit die Zahl der erforderlichen Stellplät-
ze im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
je nach Wohnungsgröße bis zu 50% reduziert 
werden. Für Studenten- und Altenwohnungen 
sowie für den geförderten Wohnungsbau gelten 
ebenfalls reduzierte Werte. Mit der neuen Ver-
waltungsvorschrift werden der Stellplatzbedarf 
und damit unnötige Kosten reduziert und an der 
realen Nachfrage orientiert.

Wettbewerbe und qualitätssichernde  
Verfahren
In der Landeshauptstadt Düsseldorf besteht be-
reits eine lange Tradition in der Durchführung 
von Wettbewerben und qualitätssichernden 
Verfahren bei der Realisierung von größeren 
Wohn- und Gewerbeprojekten. In der Regel be-
auftragt ein Grundstückseigentümer im Rahmen 
eines „qualitätssichernden Verfahrens“ mehrere 
Planungsbüros. Aus den alternativen Entwür-
fen wählt eine Jury aus Fachleuten, Politik und 
Verwaltung den besten und für den jeweiligen 
Standort geeigneten Entwurf. Auf dieser Basis 
wird dann das Bauleitplanverfahren eingeleitet. 
Die Herausforderung der kommenden Jahre ist 
es, mit diesen Verfahren weiterhin eine hohe 
städtebauliche und gestalterische Qualität neu-
er Wohngebiete zu gewährleisten, gleichzeitig 
aber zügige Planverfahren zur Realisierung von 
dringend erforderlichem Wohnraum zu ermög-
lichen. Ein Vorteil in der o.g. Vorgehensweise 
ist sicherlich, dass die politischen Vertreter be-
reits in der Konzeptionsphase eingebunden und 
viele Fragen vor dem eigentlichen Bebauungs-
planverfahren geklärt werden. Damit kann der 
politische Abstimmungsprozess in der Regel be-
schleunigt werden.

Ausschreibung 
„DEMO-Kommunalfuchs 2016“

Bereits zum elften Mal werden die DEMO-Kommunalfüchse 
für herausragende kommunalpolitische Leistungen verliehen. 

Gesucht werden Beispiele für das herausragende 
kommunal politisches Wirken eines Bürgermeisters 
oder einer Bürger meisterin, oder für eine vorbildliche 
 kommunalpolitische Strategie einer Fraktion. 

Die Auszeichnungen werden im Rahmen der Abendveranstal-
tung des DEMO-Kommunalkongresses am 3. November 2016 
im Kosmos Berlin verliehen.
 
Kandidatenvorschläge oder Eigenbewerbungen mit einer  
kurzen Projektbeschreibung (bitte max. zwei DIN A4-Seiten) 
sowie  eventuell weitere relevante Unterlagen bitte bis zum 
30. September 2016 an
 
DEMO – Demokratische Gemeinde
DEMO Kommunalfuchs
Network Media GmbH
Bülowstraße 66
10783 Berlin

Mail: witzel@demo-online.de

DEMO
Kommunalfuchs

HolzbauPlus
Bundeswettbewerb –
Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen 2016

Gesucht werden die besten Gebäude
aus nachwachsenden Rohstoffen. Neben
Holz sollen auch andere biobasierte Bau-
produkte verbaut sein – z. B. Dämmstoffe
aus Hanf, Stroh, Holzfasern, Schafwolle
oder Zellulose, Fußböden aus Linoleum
oder Kork. Die Preise sind für Sanierung
oder Neubau in den Kategorien Woh-
nungsbau, öffentliches und gewerbliches
Bauen ausgelobt.

www.holzbauplus-wettbewerb.info
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Flächenpolitik durch Umnutzung,  
Ankauf und Vermarktung
In einer wachsenden Stadt sind Flächen für die 
Entwicklung von Wohnen und Gewerbe ein knap-
pes Gut. Die Umnutzung von ehemaligen Gewer-
be- und Industriearealen zu Wohnen bildet einen 
zentralen Baustein einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung, die sich an dem Grundsatz der „Innen-
entwicklung vor Außenentwicklung“ orientiert. 
Im Rahmen des „Masterplans Industrie“ werden 
in enger Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer 
Wirtschaft gewerbliche Flächen identifiziert, die 
zukünftig einer Wohnnutzung zugeführt werden 
können. Ziel ist es, Düsseldorf als attraktiven In-
dustriestandort weiterzuentwickeln, aber gleich-
zeitig aufgrund der Größe, des Zuschnitts oder 
der Lage nicht mehr benötigte Gewerbeflächen 
einer Wohnnutzung zuzuführen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung zeigen sich 
immer wieder Konflikte zwischen unterschiedli-
chen Nutzungen wie Wohnen und Industrie. Als 
bekanntestes Beispiel hierfür steht der Düsseldor-
fer Hafen, in dem klassische Hafenindustrie und 
der so genannte „Medienhafen“ mit Büro-, aber 
zum Teil auch Wohnnutzung in enger Nachbar-
schaft liegen. Ich begrüße außerordentlich die 
vorhandenen Initiativen auf Bundesebene, die 
planungsrechtlich ein einfacheres, unkomplizier-
teres Nebeneinander verschiedener Nutzungen 
ermöglichen. Dies ist Ausdruck einer kompakten, 
lebendigen, urbanen Stadt. Ich selbst wohne mit 
meiner Familie in zentraler, nicht immer ganz ru-
higer Lage. Dies ist aus meiner Sicht Bestandteil 
des Lebens in der Stadt und wir fühlen uns „pu-
delwohl“!

Bei der Aktivierung von Flächen bilden zudem 
nicht mehr benötigte Bundes- oder Landesliegen-
schaften ein großes Potenzial, das es zu nutzen 
gilt. Die ehemalige Justizvollzugsanstalt „Ulmer 
Höh“ wird derzeit für eine Wohnnutzung entwi-
ckelt. In Abstimmung mit dem Land Nordrhein-
Westfalen sollen hierbei 50% geförderte Wohn-
formen realisiert werden. Ein weiteres Potenzial 
bildet die Bergische Kaserne an der Bergischen 
Landstraße. Die Bundeswehr wird den Gebäude-
komplex verlassen, lediglich ein Musikcorps wird 
noch einige Zeit in der Kaserne stationiert sein. 
Die Landeshauptstadt möchte hier aktiv durch 
Ankauf und Entwicklung neuen Wohnraum in 
attraktiver Lage im Düsseldorfer Osten schaffen. 
Sie verhandelt derzeit intensiv mit der BIMA zum 
Erwerb der Kaserne. Da Teile der Kaserne unter 
Denkmalschutz stehen, kann der Einbezug der 
städtischen Wohnungsgesellschaft oder weite-
rer privater Akteure sinnvoll sein, um steuerliche 
Vorteile zu nutzen. Die für den Wohnungsbau zu 
entwickelnde Fläche beträgt rund 30 ha und bie-
tet – abhängig von der vorgesehenen Dichte – Po-
tenzial für über 2.000 Wohneinheiten. 

Verfahren zur Grundstücksveräußerung
Zur Förderung des Wohnungsbaus, aber auch zur 
Ansiedlung von Unternehmen und Handel ver-

marktet die Landeshauptstadt eigene städtische 
Flächen. Im Rahmen von Flächenausschreibungen 
steuert sie gezielt die Verwirklichung städtebauli-
cher Ziele, wie den Anteil geförderten Wohnungs-
baus, die Sicherung der Nahversorgung oder 
gestalterische Ansprüche. Auch die Anwendung 
des Handlungskonzeptes Wohnen spielt bei der 
Veräußerung von städtischen Grundstücken eine 
zentrale Rolle. Insgesamt soll eine Quote von 40% 
preisreguliertem Wohnraum entstehen. Die städ-
tische Liegenschaftspolitik nutzt aber auch Spiel-
räume: An einigen Standorten erfolgt eine höhere 
Quote von gefördertem Wohnraum, an anderen 
Orten geringere, immer mit dem Ziel eine urbane, 
gemischte Stadt zu schaffen und einer Ghettoi-
sierung entgegenzuwirken. Aufgrund der anhal-
tenden Nachfrage nach Wohnraum gelingt dies 
z.B. bei der Konversion von ehemaligen Gewerbe- 
oder Kasernenflächen. Im Stadtteil Rath entlang 
der Westfalenstraße tragen neue Wohnbaupro-
jekte auf ehemaligen Gewerbeflächen oder der 
ehemaligen Reitzensteinkaserne zu einer besseren 
Durchmischung des Stadtteils insgesamt bei.

Bei der Grundstücksveräußerung unterscheidet 
die Landeshauptstadt im Grundsatz drei verschie-
dene Vorgehensweisen:

Eine „exklusive“ Veräußerung an einen Inves-
tor erfolgt insbesondere bei der Arrondierung von 
Flächen, d.h. wenn zur Realisierung eines Projek-
tes aufgrund der Grundstücksverhältnisse nur ein 
Käufer in Frage kommt. Zur Ermittlung des Kauf-
preises wird ein unabhängiges Wertgutachten 
eingeholt.

Das Höchstgebotsverfahren ist das Standard-
verfahren der Liegenschaftsabteilung und wird 
in den meisten Fällen angewandt. Hierfür eignen 
sich Immobilien und Liegenschaften mit bereits 
eng festgelegten Rahmenbedingungen und be-
stehendem Baurecht. In der Regel sind für diese 
Grundstücke keine intensiven Verhandlungen oder 
wesentlich abweichende baurechtliche Genehmi-
gungen erforderlich. In der Regel wird durch den 
Wettbewerb aus miteinander vergleichbaren An-
geboten ein maximaler Kaufpreis erzielt.

Als dritte Variante kann eine Fläche oder eine 
bestehende Immobilie im Rahmen eines Bieter-
verfahrens entwickelt werden. Dieses Verfahren 
erfolgt in erster Linie für Flächen, die unabhängig 
vom bestehenden Planungsrecht neu entwickelt 
werden sollen und deren konkrete Gestaltung 
noch nicht fest liegt. Unter Beteiligung der politi-
schen Gremien werden vor Beginn des Verfahrens 
Kriterien aufgestellt. Typische Kriterien sind:
– Nutzungskonzept / Projektidee
– Kaufpreisangebot
– Städtebauliches Konzept und Architektur
– Energetisches und ökologisches Konzept
– Berücksichtigung des Ziels zur Schaffung von 
   bezahlbarem Wohnraum

Die Auswahl erfolgt wieder unter Einbezug der 
städtischen Gremien, die dann auch – wenn er-
forderlich – für das folgende Bauleitplanverfah-

ren zuständig sind. Die Schwierigkeit dieses Ver-
fahrens ist erfahrungsgemäß der lange Zeitraum 
zwischen Verfahrensbeginn und tatsächlicher 
Projektumsetzung, da für diese Flächen in der 
Regel Planungsrecht erst noch geschaffen wer-
den muss. Zudem geht ein Investor mit umfang-
reicher Vorleistung in ein Wettbewerbsverfahren 
hinein. Insgesamt werden mit diesem Verfahren 
jedoch gute Ergebnisse erzielt, die eingereichten 
Konzepte versprechen in der Regel ein gutes Ver-
hältnis zwischen wirtschaftlicher Verwertung und 
qualitätvoller Nutzung und Gestaltung der neu 
geplanten Bebauung. Auch bestehende Immobi-
lien werden über ein Bieterverfahren einer neu-
en Nutzung zugeführt. Gute Erfahrungen hat die 
Landeshauptstadt auch bei denkmalgeschützten 
Gebäuden gemacht, für die neue kreative Nutzun-
gen z.T. zu einem überraschend hohen Kaufpreis 
entstanden sind.

Mittelbeschaffung für Infrastruktur  
und öffentliche Einrichtungen
Werden städtische Liegenschaften veräußert, die 
eine gewerbliche oder handelsbezogene Nutzung 
im Fokus haben, so dient dies auch zur Mittelbe-
schaffung zur Erfüllung erforderlicher städtischer 
Aufgaben. Über eine Ausschreibung können auf-
grund der aktuell guten Marktlage attraktive Prei-
se erzielt werden, wie Anfragen und Ausschrei-
bung z.B. im Umfeld des Düsseldorfer Medienha-
fens zeigen. Auch verbundene Unternehmen wie 
die Rheinbahn nutzen die gute Lage, um sich von 
Altimmobilien zu trennen und die erzielten Erlöse 
in neue, moderne Betriebsstandorte zu investie-
ren.

Bei der Arrondierung von Flächen in Investo-
renbesitz durch städtische Liegenschaften sind 
aus meiner Sicht nicht nur die Werte eines un-
abhängigen Wertgutachtens zu berücksichtigen, 
der Verkaufserlös orientiert sich auch an der wirt-
schaftlichen Verwertung der zu veräußernden 
Fläche. Bei der Veräußerung von Flächen für das 
Innenstadt-Projekt „Kö-Bogen II“ in bester zent-
raler Lage wurde so auf dem Verhandlungswege 
ein Ergebnis von 70 Mio. € für die städtischen Lie-
genschaften erzielt. 

Thomas Geisel 
Oberbürgermeister von Düsseldorf 
www.duesseldorf.de/stadtplanung
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www.engagement-global.de/
kommune-bewegt-welt

Bewerbungsschluss 15. Juli 2016

Kommune bewegt Welt
Der Preis für herausragende kommunale Beispiele zu Migration und Entwicklung

Im Auftrag des

mit ihrer

Ihre Stadt, Gemeinde oder Ihr
Landkreis engagiert sich gemeinsam
mit Migrantinnen und Migranten im
Bereich der Entwicklungspolitik?

Ihre Kommune unterstützt Ihren
Verein oder Ihre Initiative, um das
Thema Migration und Entwicklung
voranzubringen?

Bewerben Sie sich und
lassen Sie Ihr gemeinsames Engagement auszeichnen!

Insgesamt 135.000 Euro Preisgeld


